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1978 10 10 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXX, mit dem das Erdgasanleihegesetz 1974 

geändert wird 

Der Nartion1alm:t hat beschlossen: 

Artikel I 

Das El1dga:sanleihege~etz 1974, BGBl. Nr. 420, 
wird geändert wie folgt: 

1. § 1 A'hs. 1 ha.t zu huten: 

,,(1) Der Bundelsminis;ter für Finanzen wird 
e~mächtigt, für die VOll ,der Austria Ferngas Ge­
sellschaft mit beschränkter Ha.fitung oder von der 
Societe Nationale SONATRACH, Alg,~er, (im 
fo}l~enden rourz SONATRACH genannt) oder 
von ,einer Ges'e!l1schaft, deren Anteile ausschließ­
lich im bigenoum von Untemehmungen gemäß 
Abs. 2 stehen, im In- und AusLand aufzuneh­
menden Anlieihen, Darlehen rund son,sügen Kre­
dite (im folgenden Kredite I~enannt) namens des 
Bundes die Hruftung ,in Form von Garantien zu 
übernehmen. " 

2. § 1 Abs. 2 hart; ZJU huten: 

,,(2) Unternehmungen im Sinne des Abs. 1 
si11'd die Au'stria Ferngas GesellschaJt mit be­
schränkter Haftung, ,die öMV Aktiengesd}schaft 
und österreich,ische Kr'eldiltunternehmungen." 

3. 1m § 1 Albs. 3 lit. dist nach "beträgt" ein 
Punkt zu setzen; die lit. e hat 'zu entfallen. 

4. § 1 Albs. 4 lit. Ib, c und ,d haben zu ,Lauten: 

"b) sich im Fa1le der Haftung,sülbernaihme für 
Kreldiltope1"ationen einer Gesellschaft, deren 
Anteile' ausschließlich '~m Eigentum von 
Unternehmu11igen gemäß Abs. 2 stehen, Idie 
Ges·ell~after gegenüber dem Bund schrift­
lich verpflichten, für die Dauer der gemäß 
Abs. 1 und 3 'sowie' § 3 zu übernehmenden 
Haftungenihre Anteile nur mit Zust~­
mung ,des ,Bundesmini,sters JürFi,nanzen zu 

übertra:gen; d~ese Zustimmung ist nur ,dann 
zu enteilen, wenn die Wirtlschaftskraft Ides 
Erwenbers der Anteile keine Verschlechte­
rung der Interessen des Bundes erwarten 
läßt; 

c) die SONATRACH eine Bankg.anantie für 
'die ol1dnungsgemäße T,ilgung und Zahlung 
der Zinsen des der SONATRtACH mit 
Garantie des Bundes ZiU gewährenden 
Krediltes vorlegt; 

,d) nach~ewiesen wird, daß ,die zwisch·en der 
AU'stria Ferngas Gesellscha,ft mtt beschränk­
ter Haftung und,der SONATRACH ahzu­
'schließenden Gaslieferun:gsv,erträge ,sowie 
die ,drumit zus,ammenhängenlden Transport­
und Be~riebsführungsv,erträge den österrei­
chischen öffentlichen Interessen der Ener­
glieversor,gungentspI"echen. Der Nachweis 
erfolgt durch Vorlage 'der vor Ahschluß 
d~eser Verträge zu erwirkenIden Genehmi­
,gungenglemäß § 10 des Eneligiewirtschafts­
'gesetzes vom 13. Dezember 1935, DRGBI. I 
S 1451." 

5. § 4 hat ZiU lauten: 

,,§ 4. (1) Wird :der Burud \au~ Grund einer 
gemäß Iden vorstehen,den Bestimmungen über­
nommenen Haftung in Anspruch genommen, so 
steht ihm neben dem Recht, Iden Ersatz der 'be­
zahlten SchuLd zu fordern (§ 1358 des allgemei­
nen bürgerlichen Gesetzbuches), auch das R,echt 
zu, vom SchuMner den Ersiltz aller ,im ZUJSam­
menihang m~t der Einlösung' der übernommenen 
Haftung entstandenen Aufwendungen, insbeson­
dere die vom Bund in einem Rech't&strei<t mit 
dem Gläubiger aufgewendeten KoS'ten, zu for-
dern. . 

(2) Der Bund kann d~e ihm ,gemäß Abs. 1 zu­
steheniden Rechte gegenü'ber :der AU5tria Fe1i1lgas 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nur in 
dem Ausmaß geltend machen, in ,dem er zur 
Zeit der ühernahme der Haftung gemäß § 1 
Abs. 1 unld 3 und § 3 an der Austria Ferngas 
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2 1025 der Beilagen 

Gesell'schaft:mit beschränkter." Hafn.U1l;g'.n,icht he­
t eiligt ist."" 

6. § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. Für die übernalhme Ider Haftun.g durch 
den Bund iSit kein Entgelt zu entrichten." 

ArtikelU' 

Mit' der Vollziehung diJeses Burudesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen, Ihinsichtlich 
des im Art. I Z. 4 genanruten § 1 Abs. 4 lit. d 
d.er Bundesminister für Handel,. Gew.erhe.: und. 
Irudustl'ie, betraut. 

Erläuterungen!; 

Die _ E!ldg~svorko.mnien in. Österreich _ ulflld die 
E!ldgasliderungen'ausder .UdSSR bzw.dem Iran 
reichen, wie aus nachstehen'der TaheUe .er,sichtlich 
ist,. nicht mehr. aus, ,um .d.en,steigen!denBedarf an 
El1dgas zu decken. Die WIFO-Pro.gno.se 1978 
zeigt nachstehende W,elite: 

Mill.:m3 (0 0 q 1980' 1985 1990 

Förderung: I~:1and' ....... 1900 noo 1000 

Gesicherte Impo.rte 
UdSSR + Iran ....... 2"420' 4220 4220 

4320, 5-320 5'220 

Bedarfsprognose'(Stanid . 
April 1978). ........... 5 000 7000 8 000 

Fehlende Importm,enge 680' 1 '680' 2 780 

Um d~e Vertsol1gung der' österreioch1.sclmfl Be­
völkerung und ,der österreichismen Wirtschaft 
mit Erdgas weitgehend zu·sichern; soll im· Ein­
vernehmen mit - dem - Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe "un!d :InJclrwstl'ie- di'eAust:ri:a lFern­
ga'S Ges.' m, b,. H.' im Zus'ammenwirken' mit der 
öMV~A!G, mit Ider staatlichen algerischen Gesell­
schaft SONATRACH einen 20jähr~gen Erogas­
bezugsvertrag 'über eine j:ihrliche' Menge: vo.n 
2 Mrd. m 3 abschl-ießen. 

Die algerischen, E-rdgasr:eserven, sinld; in einer. 
StUidie ,d.er B.eraJ1:ung,sfi.rmen: De. Go.lyer &. Mac 
Nau~.hton und Bechtel vom September 1977 mit 
mindestens ,3.000.Mrd. m 3 angegeben.,.Ei:ne,Zahl,_ 
d.ie. ,auch vo.nder internatio.nalenF'.l.chwelt nicht 
in,Zweife1lgezo.gen wird .. Auf. Grund ,der b<isher 
von. SONA TRACH IaIbg~schlossen'en . EXPo.rtver­
träge. und unter' H1niZurechnung. Ider Pro.jekte, 
über die: SONATRACH, hisher verhandelt" er~ 
gibt sich ein. DeckwngsverhältlÜs vo.n zirka 
30 Jahren, woraus das potentieUe Lie:fervermögen. 
für den gegenständlichen 20jähdgen Vertrag 
gl3Jubhaft ahgeleitet ,weroen kanm 

Der Einkauf· ,des, Algerienga'Ses stellt eine· Ver­
breiterung . der Rohstoffba<sis,eine: StreuunK der 
Bezugsquellen und 'der- Thrrspoptsysteme und, 
so.mit eine ErhöhUng -der Vers0!rguIlJg~siclie'rheit 
mit E1'idgas für-österr,ei:ch,dar; 

In, Abämlderul'lg~ Ider seinerzeitigen , Verträge 
s01tcLi5 El1d@as ,flUn nich til1 Vedlü;ssiguingslan-lagen 
in Arzew verflüssigt un\dmii Speziahchiffen nach 
Mo.nfalco.ne transPo.rtiert werden, sonldern es 
So.lI eine Erogasle,itung, von Algerien iilber Tune-, 
sien, Sizilien und das italiienisch:e Festland" an die 
italienisch-österr-eichische: Gren~e gelegt werden. 

Zur Erschließung. d'er EJ'ldgaslager und zum 
Transport des Erdga'ses für 'das -itlalienisch-öster­
reichische Projekt sind jedo.ch Iuve5Ititionen in 
A1gerien e'rfonderlich,. deren HOhe mitinsgeslamt 
1 800 Mill. US-Do.lLa:r beziffert wird. Der über­
wiegen,deTeil 'd-ie"er In,vesütio.nen ist zur Reali­
sierung' des·' Lei tun~sY\9temszur EifüUung. .. der: 
bereits· <tbgeschlossenen Erldlgas!'ieferverträge' zwi­
schen .SONATRACH·Ufild. SNAM,.Italien, .erfor~ 
derl.ichj ,d.essen Ges,amtvo.himen 12,4· Ml1d. mal 
Jahr beträgt. Ein', w.esendicher: Teil d~eser An­
lagen wird durch,SNA-M finafl'Ziert. , 

Der a'wf Österreich' enufa.ftende Finanzienings­
anteil setzt sich' wie folgt .zusammen: .' 

la) Gebundene. F~n-anzierung, 'daß heißt, für 
österreichische Zulieferungen . an InvestJi" 
tioIlJsgütern und Dienst1e~sl1:ungen ,an alge­
ri:sche Impo.'rteure. Diese gebunldene Finan­
zier:unrg wtrld für ÖsterreiCh 100 Min. 
US-DoIIa'r, betragen, inkIusive.·· Im:terkalar­
'zins,en für eine. rü'ck'Zahlung,s~ und zinsen-· 
f'reie'Pefii!Olde ,"on.5 J ~hren;, 

b) AISso&enannte frei.e Finanzierung' werden" 
rund 100 MilI. US-DoUar Finanzieruugs­
erfofiJernl'S -zuiilhernehmenc seinj. zur freien 
Verwrenldung; wie' insbesondere' für :Besdtaf-, 
fung von InveSititions,gütern auf dem Welt­
markt; und' zur:. Fintanzi,erung;y,OIIl. Aufwen­
dungen für da,s Pro.jekt in Algerien ein­
'schliieß'lich' . Interkablirzinsen für eine riick­
z~hlungs.- un1d" zinsenfreie PeriOde" von 
5'Jiliren. 

AU" .Investitionen· in Algerierr.sinld: er,fooderlich : 

a) 'Förder- lmd Explo.rationseiIil'ic11tüngen In 

laLgerisch;en ö1- unldGa,sfeldern; 

b) P-ipelines, 
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·1025 der' ßeaagen 3 

c) InJraJstruktureinr.ichtungen, 
d) sonstige Tn'Vestitionsvorihaiben. 

Dieangefühnoen Investitionen sollen von der 
SONATRACH .:durchgeführtwerden, .\die mit 
der Austria Femnga·s. Ges .. m. b. H.den . erwähnten 
Lief.ervertragnur unter .. ider:B6dingung : einer 
langfristigen: Kredvr,gewiihrung, an·SON ATRACH 
zu; für ersrklasswge.Schulidner'.am intemation.alen, 
Kapitalmarkt geLtenden Zinssätzen ,abschließen 
will .. SolcheZinssätlze könn·en im.gegenstä.mi-: 
liChen Fall' bei ,der· Refinamzierung nur; mit der; 
Haftung xles'Bundes erz~el t werden. 

'Der Entwurf dieses BUnidesgesetzes enthält 
Bestimmungen, die mit :Ausnahme IdesArt. 'r 
Z. 4 und des Art. II, soweit sich dieser auf die 
vorgenannte Bestimmung' bezieht, eine ·Verfü­
:gung über BundesveI1rriögen .im·Sinne ,des Art. 42 
Aibs. "5 des Bunides~ Verfa:ssung~gesetzes' .d3;l"ste11en: 

Zu Art. I Z. 1: 

Zu Art.lI Z. 3: 

Um die Finanzierungen auch in anderen als 
,den angeführten Währungen Idrurchführ·en zu 
können, soll die bisheri!?le. Beschränkung ent­
fallen. 

Zu Art .. I'Z. 4: 

.D.arch die Neuformulienung der lit. b soll die 
übertragung .der Antei.le an einer eventuell zu 
gr.ündenidenFi11lan~ierungsgesellschafit nicht -
wie' hisher·-, generell untersagt sein, sondern. die 
Möglichkeit der übertr;l:gunlg. miet .. Zustimmung 
des Burudesminister,s für Finanzen geschaffen 
wel'den. 

Die in lit. c angeführ,te B,ankglarantie (voraus­
sichtli'ch ·einer staadichen a1gerischenBaJ;lk)soll 
das· mit der übernahme der. Bundeslhrafw'flg ver­
bundene Risiko mi;i,glichstgering halten; auf die 
neuerliche . Festl~ng einerzeitlich,enBegren­
zung wUl1de verzichtet. Da die· Kredi:~gewährung 
ohne Bindung an· besümmte InvestitionS'VO'r-

Durch die AIl!derung des § 1 Ahs. 1 süll es 
ermöglicht wel'den, auch ohne Zwisch'enschaltung hahen erfolgen soll, erubrigt sich ,die Anlag·e. 
einer für diesen Zweck. zu '!?lru11lden!denFinan- ,A}s zusätzliche Bedingurrg ~lit.:d} soLLdiJe Vor­
zierungsgesenschaJ~t die Finanzierungsoperationen lage 'der Genehmigungen gemäß§.10.Energiewirt­
,durchzuführ.en, W'Obei ·.der Bundesminister für schaftsgesetzaufgenommen . werden. Nach dieser 
Finanzen neben der besteheniden Ermächtigung Gesetzesstelle bedarf ,Idie Einfuhr von Gas auf 
die Haft'ung 'auch für Refinanz,j,erungsopera- festen . Leitungswegen sowie ,der 'Abschluß von 
tionen Ider Austria Fernglas Ges. m. Ib. H. üher- Verträgen1ihiJeriilber'cder Gen:ehmiglUnrgdes Bun­
nehmen kann, falls diese selbst ,dem algerischen de9mini,stersfür: Han!del,. Gewerbe und" Industrie. 
Untemehmen die erfofldel"lichen Investitions- Um diese· Genehmigung. rechtzeitig '.erteilen zu 
kredite einräumt und weiters unter den in Z. 4 können, muß ,sichergesteLlt werden, ·.daß .die 
(§ 1 Abs. 4) gen,mnten Bedi!1!gungen für Kredit- AustriaFerngas Gesellschaft mit :.beschränkter 
ope~atiünen Ider: Firma t-50NA TRACH (Soci6te Haft:ung .d;as .. Bundesm~nisteriruJffi für Handel, 
Nationale .-pour la: Recherche, .la 'Pro.duction, f.e Gewerbe _un:d Indus·.trie JaUlferud unld .a:usl"eichend 
Transport, .1a Tl"ansformation 'let 1a Gommer- Ü1ber ,die Vertra.gsverhanß:lungenirifq-r·miert, 50-

ciM1S1a:tion :deBydrocarbures). Dieses Unterneh- ·daß .die Bahöl'de.zeitgerecht besehe.itdmäßDge Ab­
men "wuI1de .:idsstaatliche 'algerischeo .. GeselLschaft sprachen.gemäß.§10 leg. cit. treffen kann. 
z\lm~Zweck.e ,'der;Erf.orschung,:Eördenung, des 
Transports, .der·Verarbeitungu!1!d.des . Absatzes Zu Art. I Z.5: 
von:Btidol::und :Erdgas gegründet· ul1id :riimmt die Der § 4 wurde den erweiterten Möglichkeiten 
lruteres.sen ,;des :algeris.chen Stalates in. der Er.döl- für die Ha,ftungsübemahme .angepaßt. 
und Brd:gasinidustrie ·auf,aUen ;Produktions- und 
V1erteihmgsstuf.en ; Wiaihr. Die Haftun,gsühernahme Zu Art. I Z. 6: 
'solliflunmehr,iJ11 IFonffi vün Garan.tien vOr:genom­
men.'wenden, da.Garantien' im internationalen 
B a:nkgeschäh :.:gebräouchl.icher· sind ·.als BÜl1gschaften. 

Zu Art •. LZ. 2: 

In ,den Kreis der möglichen ,Gesellschafter soll 
auch. :die öMV . Aktiengesellschalft : aufgenommen 
we.tlden. ·W.eiters . soll !:hezüglich {lerKreditunter­
nehmungen . eine . größere . Bew,eglichkeit geschaf­
fen weI1den, sodaß auf ,die Nenrrungbes-timmter 
Institute nU1'lmehr' verzichtet wi1"d. 

Die hisherige 'Formulierung war auf eine Bü'rg­
schaft abgestellt, nunmehr soll in Form von 
Garantien gehaftet werden. 

Zu Art. 11: 

Mit tderVoUziehung Ides >i:mEntwurf vorlie­
genden BU11ldesgesetzes soll 'deriBunldesminister 
für Finanzen, hinsichtlich. der: im Art., I Z. 4 (§ 1 
Abs. 4 lit.d) -'vorgesehenenGenehrniigungen der 
Bundesminister fijr Handel, Gewer:be und Indu­
strie betr.aut weI1den. 
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4 1025 der Beilagen. 

Gegenüberstellung 

Geltender Text 

§ 1. (1) Der Bundesminister ,für Finanzen wird 
ermächti~t, fÜlr die von einer GeseIlschaft, deren 
Anteile 'aus'schließlich im Eigenrum von im Albs. 2 
genannten Unternehmungen stehen, im In- und 
Ausland aufzunehmeniden Anleihen, Darlehen 
unid sonsügen Kredite {im folgenden Kredite ge­
nannt) namens des Bwndes die Haftung ab Bürge 
und Zahler (§ 1357 :des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzeslbuches) zu übernehmen. 

(2) Unternehmungen im Sinne des Abs. 1 sind 
die AU5tiria Ferngas Gesellsdlaft mit beschränkter 
Haftung, die Creditansta:!t~Bankverein, die 
österreichische Länderba,nk Aktiengesellschaft, 
die Gi.rozentrale und ß.ank :der ösuerreichischen 
Sparkassen AktiengeseUschaftund die Z'entral­
sparkas·se der Gemeinde Wien. 

(3) e) Idie KreiditoperaJtion in Schilling, Belgi­
schen Francs, Deutschen Mark, Fran­
'zösischen Fmncs, Holländi·schen Ou,lden, 
Italienischen Lire, Japanischen Yen, 
Kan'adischen DolLar, Luxemburgisch,en 
Francs, Pfund Steding, Schwedi.schen 
Kronen, Schweizer Fralnken, US-DoHar 
oder in Rechnungseinheiten, die auf 
mehreren dieser Währungen heruhen, 
eI1folgt. 

(4) b) <Sich die im Ahs. 2 genannten Urrter­
nehmungen gegenüber . dem Bund 
schriftlich verpflichten, für die Dauer 
,der gemäß Abs. 1 und '3 und § 3 zu 
ühernehmenden Haftungen ihre Anteile 
nicht an Dritte zu übertragen;' 

(4) c) der Erlös der Kreditoperationen aus­
schließlich zur anteilsmäßi.gen Mitfinl;1n­
zierurug der in der Anlage angeführten 
InvestiüoMvo:rhaben, und der dafür 
erfol1derlichen Zwischerrzinsen bis 
31. Dezember. 19,82 verwendet wird. 

(4) d) neu 

Text der Novellierung 

§ 1. (1) Der Bunde~minister für Finanzen wird 
ermächtigt, für die von der Austria Ferngas 
Gesellschaft. mit beschränkter Haftung oder von 
der Soci6te Na,tionale SONATRACH, ALgier, 
(im folgenden kurz SONATRACH genannt) 
oder VIOneiner GeseHschaft, deren Anteile a'll!S­
s.ch:I.ießlidl im Eigentum von Unternehmungen 
gemäß Ahs. 2 stehen, im In- und Aus,land auf­
zunehmen'den Anleihen, Darlehen unld sonstigen 
Kredite (im folgenden Kredite ,genannt) mlmens 
des Bundes die Haftung in Form von Ganntien 
zu übernehmen. , 

(2) Unternehmungen im Sinne /des Albs. 1 sind 
die A:ustria Ferngas Gesellschaft mit 'beschränkter 
Haftung, die öMV Aküengesel1schaft und öster­
reichische Kreditunternehmungen. 

entfällt 

(4) b) sich im Falle der Haftung,sÜJbernahme 
für Kreditoperationen einer Gesell­
sd13lft, deren Anteile' ausschließlich im 

'. Eig,entum von .Unternehmungen gemäß 
A:bs. 2 stehen, die Gesellschafter gegen­
über dem Bunid schriftlich verpflichten, 
für die Dauer der gemäß Abs. 1 und 3 
sowie § 3 zu übernehmenden Haftun­
g,en ihI1e AntJerle nur mit Zustimmung 
des Bundesmi'nisters für Finanzen Zu 
übertragen; dies,e Zusti.m=g ist nur 
dann zu erteilen, wenn die Wirtschafts­
kraft des ErwerbeI1s der Anteile keine 
VerschledlteI1ung der Interessen' des 
Bundes ,erwarten läßt; 

(4) c) die SONATRACH eine Bankga'rantie 
für die ordnungsgemäße Tilgung und 
Zahlung der Z~nsen des der SONA­
TRACH mit Garantie. des Bundes zu 
gewähunden Kredites vorlegt; 

(4) d) namgewiesen wir.d, daß die zwischen 
,der Austria Ferngas Ge~ellschaft· mit 
beschränkter Haftung und der SONA­
TRACH ,ahzuschEeßenden Gasliefe­
rung,sVlertra:g'e sowie die .cllamit zusam­
menhängenden Transport~· ,und B,e-
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1025 der Beilagen 5 

Geltender Text Text der Novellierung 

§ 4. Wird der Bund auf Grund einer gemäß 
den vorstehenden Bestimmungen übc'rnommenen 
Ha.ftung in Anspruch genommen, so steht ihm 
neben dem Recht, Iden Ersatz der bezahlten 
Schuld bis zur Höhe 'seiner Beteiligung an der 
A'l1Istria Ferngas Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung zu fond,ern (§ 1358 ,des allgemeinen 
bü.rgeilichen Gesetzbuches), auch !das Recht zu, 
von der Austria Ferng'as Gesellschaft mit be­
sch-ränkt:er Haftung .den Er~atz 'aller im Zusam­
menhang mit der Einlosung Ider übernommenen 
Ha:ftung entstandenen Aufwendungen, insbeson­
dere die vom Bund in einem Rechtsstreit mit 
dem Gläubvger aufgewendeten Kosten zu for­
dern. 

§ 5. Für die übernahme der Bürgschaft durch 
den Bund ,ist kein Entgelt zu entr,ichten. 

Anlage (zu § 1 Ahs. 4 lit. c) 

InvestIitionsvorhaben zur Erschließung und 
Lieferung algerischen Er1dgaSles 

1. FÖI1derungsein­
rich,tungen im 
Gasfeld Hassi 
K'Mel 

2. Pipelines zur 
Mittelmeerküste 

3. Verflüs'sigungsan­
la>ge in Arzew 

4. HaJeruanlage in 
Arzew 

SOl1lderverrohrungen, 
Gassammelleitungen, 
Ga:sreinigungsanlagen, 
Erdg3istrocknungsanla­
gen, Abschevder für hö­
here Kohlenwasserstoffe, 
Kontrolleinrichtungen 
mit Zwischenverdichter­
stJationen urud dazugehö­
rigen Steuerkontrollen 
und N achrichtensY'ste­
men 
Rohrgasreinigun·gsan­
Lage, Kompres&or-KJreis­
läufe, Wärmeaust'3.U­
scher, obel'iI1dische 
Tank.Jager und SIODstige 
Einrichtungen 
Ausbaggerung der Ha­
fmeinfahrt, 2 Schiffs­
an:lagestellen, Pump an­
lagen und LaJdea1111'le 
und sonstige Einrichtun­
gen. 

triebsführungsverträge den' österreichi­
sehen öffentl},ichen Interessen der Ener­
gieversorlgung entsprechen. Der Nach­
weis erfolgt durch Vorlage der vor Ab­
schluß dieser Vierträ\ge 2m ,erwirkenden 
Genehmigungen gemäß § 10 des Ener­
giewirtschalf.tsge&etzes vom 13. Dezem­
her 1935, DRGBl. I S 1451. 

§ 4. (1) Wird der Bund auf Grund einer gemäß 
den vo·r.stehenden Bestpmmungen übernommenen 
Haftung in Ansp:ruch genommen, so steht ihm 
neben dem Recht, den Ersa·tz Ider bezahlten 
Schuld zu fOI1dern (§ 1358 des allgemeinen bür­
gerlichen Gesetzbuches), auch das Recht zu, vom 
Schuldner den El'~atz aller im Zusammenhang 
mit der Einlösung '<ler übel'lnommenen Haftung 
entstandenen Aufwendungen, insbesonder,e die 
vom Bund in einem Rechtsstreit mit dem Gläu­
biger aufgewendet.en Kosten, zu -fordern. 

(2) Der Bund kann die ihm gemäß Abs. 1 zu­
steheniden Rechte gegenüber ,der Austria Fern~ 
gas Gesellschaft mit beschränkter Haftung nur 
in dem Ausmaß geltenld machen, ,in dem er zur 
Zeit der übemahme der Haftung gemäß § 1 
Albs. 1 und 3 und § 3 an der Austria· Ferngas 
Ges·eUschaft rriit beschränkter Ha,frung nicht be­
teiHgt ist. 

§ 5. Für die übernahme der Haftung durch 
den Bund ist kein Entgelt zu entrichten. 

entf:illt 
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6 : l02S:deri Beilagen 

Kostenberechnung 

Ob3!1.lIs-.einer Inanspl'uchnahmeiaus ,der Haf- dem Bund aJus der Durchführung des im Ent­
tUI!gMehrkosten:erwachsel)."kann _zucZeit nicht wurf vorliegenden Bundesgesetzes weder Mehr­
vonausgesehen <werden. Im übrig·en-erwachsen kosten noch zusätzliche Personalkosten. 

, ~ , 

~, . : . ;. 
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